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§ 23e BWG
Kapitalpufferanforderung für den

Systemrisikopuffer
 BWG - Bankwesengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.08.2023

(1) Die FMA kann einen Systemrisikopu er aus hartem Kernkapital für den gesamten oder Teile des Bankensektors für

sämtliche oder eine Teilgruppe von Risikopositionen gemäß Z 2 der Anlage zu § 23e festsetzen, um nicht von der

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder von den §§ 23a bis 23d erfasste systemische Risiken, die in einer Weise ausgeprägt

sind, dass es zu einer Störung des Finanzsystems mit möglicherweise bedeutenden nachteiligen Auswirkungen auf das

Finanzsystem und die Realwirtschaft im Inland kommen könnte, zu vermeiden oder zu mindern

(Kapitalpu eranforderung für den Systemrisikopu er). Das Finanzmarktstabilitätsgremium kann die FMA auf

Risikopositionen oder Teile von Risikopositionen hinweisen, deren Ausprägung zu systemischem Risiko mit

möglicherweise bedeutenden negativen Auswirkungen auf das nationale Finanzsystem und die Realwirtschaft im

Inland führt und empfehlen, eine Kapitalpu eranforderung für den Systemrisikopu er für den ganzen oder Teile des

Bankensektors vorzuschreiben. Kommt die FMA dieser Empfehlung des Finanzmarktstabilitätsgremiums nicht nach,

hat sie dies dem Finanzmarktstabilitätsgremium unter Beilage der maßgeblichen Unterlagen zu begründen.

(2) Die FMA ist die zuständige Behörde für die Zwecke des Art. 133 Abs. 1 der Richtlinie 2013/36/EU.

(3) Für die Zwecke des Abs. 1 kann die FMA eine gutachtliche Äußerung der Oesterreichischen Nationalbank einholen

und Kreditinstituten und Kreditinstitutsgruppen unter Berücksichtigung relevanter Empfehlungen und Richtlinien der

EBA mit Zustimmung des Bundesministers für Finanzen durch Verordnung vorschreiben, auf Einzelbasis, auf

konsolidierter oder teilkonsolidierter Basis eine aus hartem Kernkapital bestehende Kapitalpu eranforderung für den

Systemrisikopuffer, der gemäß Z 1 der Anlage zu § 23e berechnet wird, vorzuhalten.

(4) Eine Kapitalpu eranforderung für den Systemrisikopu er hat für alle Risikopositionen oder eine Teilgruppe von

Risikopositionen gemäß Z 2 der Anlage zu § 23e eines Teils oder aller Kreditinstitute des Bankensektors Anwendung zu

nden und wird in Schritten von 0,5 vH oder deren Vielfachem angepasst. Für die verschiedenen Teilgruppen der

Kreditinstitute und Kreditinstitutsgruppen und Risikopositionen können unterschiedliche Anforderungen vorgesehen

werden.

(5) Die Kapitalpu eranforderung für den Systemrisikopu er hat keine Risiken abzudecken, die bereits durch die §§ 23a

bis 23d abgedeckt werden und darf keine unverhältnismäßigen nachteiligen Auswirkungen für die Gesamtheit oder

Teile des Finanzsystems anderer Mitgliedstaaten oder für das Finanzsystem der Union insgesamt im Sinne eines

Hindernisses für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts nach sich ziehen. Die FMA hat die Angemessenheit

der Kapitalpufferanforderung für den Systemrisikopuffer zumindest alle zwei Jahre zu überprüfen.

(6) Die FMA hat vor Verö entlichung der Entscheidung über die Festsetzung oder Neufestsetzung von

Kapitalpu eranforderungen für den Systemrisikopu er gemäß Abs. 11 eine Noti kation dieser Entscheidung dem
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ESRB zu übermitteln. Ist das Kreditinstitut oder die Kreditinstitutsgruppe, für das eine oder mehrere

Systemrisikopu erquoten gelten, ein Tochterunternehmen eines in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassenen

Mutterunternehmens, so hat die FMA dies auch der Behörde oder Stelle gemäß § 77 Abs. 5 Z 6 dieses Mitgliedstaats

anzuzeigen. Gilt eine Kapitalpu eranforderung für den Systemrisikopu er für in Drittländern belegene

Risikopositionen, so hat die FMA dies ebenfalls dem ESRB anzuzeigen. Die Noti kation hat folgende Informationen zu

umfassen:

1. Die im Inland bestehenden systemischen Risiken;

2. die Gründe, weshalb diese systemischen Risiken die Stabilität des Finanzsystems im Inland in einem Ausmaß

gefährden, das die Quote des Puffers rechtfertigt;

3. die Begründung der Annahme, dass die Kapitalpu eranforderung für den Systemrisikopu er voraussichtlich zu

einer wirksamen und angemessenen Verringerung des Risikos führen wird;

4. eine Bewertung der voraussichtlichen positiven oder negativen Auswirkungen der Kapitalpu eranforderung für

den Systemrisikopuffer auf den Binnenmarkt;

5. die Quote oder Quoten der Kapitalpu eranforderung für den Systemrisikopu er, die die FMA vorzuschreiben

beabsichtigt, sowie für welche Risikopositionen diese Quoten gelten und welche Kreditinstitute diesen Quoten zu

unterliegen haben;

6. falls die Kapitalpu eranforderung für den Systemrisikopu er für alle Risikopositionen gilt, eine Begründung dafür,

weshalb die FMA der Ansicht ist, dass sich die Kapitalpu eranforderung für den Systemrisikopu er nicht mit der

Kapitalpufferanforderung für Systemrelevante Institute gemäß § 23d überschneidet.

Führt die Entscheidung über die Festsetzung der Kapitalpu eranforderung für den Systemrisikopu er zu einem

Rückgang oder zu keiner Änderung gegenüber der zuvor festgesetzten Kapitalpu eranforderung für den

Systemrisikopu er kann die FMA die Festsetzung der Kapitalpu eranforderung unmittelbar nach Übermittlung der

Notifikation an den ESRB veröffentlichen.

(7) Führt die Festsetzung einer Kapitalpu eranforderung für den oder die Systemrisikopu er für sämtliche

Risikopositionen oder für eine Teilgruppe von Risikopositionen gemäß Z 2 der Anlage zu § 23e, zu einer kombinierten

Kapitalpu eranforderung für den Systemrisikopu er bis zu 3vH und handelt es sich dabei um eine Neufestsetzung

oder eine Erhöhung der geltenden Kapitalpu eranforderung für jedwede dieser Risikopositionen, so hat die FMA dies

im Einklang mit Abs. 6 einen Monat vor Verö entlichung der Festsetzung dem ESRB anzuzeigen. Bei der Berechnung,

ob der Schwellenwert erreicht wird, ist die Anerkennung einer von einem anderen Mitgliedstaat festgesetzten

Kapitalpufferanforderung für den Systemrisikopuffer gemäß § 23f nicht anzurechnen.

(8) Führt die Festsetzung oder Neufestsetzung einer Kapitalpu eranforderung für den oder die Systemrisikopu er für

sämtliche Risikopositionen oder für eine Teilgruppe von Risikopositionen gemäß Z 2 der Anlage zu § 23e, zu einer

kombinierten Kapitalpu eranforderung für den Systemrisikopu er zwischen 3 vH und 5 vH für jedwede dieser

Risikopositionen und ist das Kreditinstitut oder die Kreditinstitutsgruppe kein Tochterunternehmen eines in einem

anderen Mitgliedstaat niedergelassenen Mutterunternehmens, hat die FMA in der Noti kation gemäß Abs. 6 die

Europäische Kommission um eine Stellungnahme zu ersuchen. Liegt eine Stellungnahme der Europäischen

Kommission vor, kann die FMA dieser Stellungnahme Folge leisten. Folgt sie der Stellungnahme nicht, hat sie zu

begründen, weshalb sie dies nicht tut.

(9) Führt die Festsetzung oder Neufestsetzung einer Kapitalpu eranforderung für den oder die Systemrisikopu er für

sämtliche Risikopositionen oder für eine Teilgruppe von Risikopositionen gemäß Z 2 der Anlage zu § 23e zu einer

kombinierten Kapitalpu eranforderung für den Systemrisikopu er zwischen 3 vH und 5 vH für jedwede dieser

Risikopositionen und ist das Kreditinstitut oder die Kreditinstitutsgruppe das Tochterunternehmen eines in einem

anderen Mitgliedstaat niedergelassenen Mutterunternehmens, hat die FMA in der Noti kation gemäß Abs. 6 die

Europäische Kommission und den ESRB um eine Stellungnahme zu ersuchen. Liegt binnen sechs Wochen nach

Eingang der Noti kation bei der Europäischen Kommission und dem ESRB keine negative Stellungnahme vor, kann die
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FMA die Kapitalpu eranforderung für den oder die Systemrisikopu er erlassen. Im Falle abweichender Au assungen

der zuständigen Behörde oder Stelle gemäß § 77 Abs. 5 Z 6 des Mutterunternehmens in Bezug auf die für das

betre ende Kreditinstitut geltende Kapitalpu eranforderung und im Falle einer negativen Stellungnahme der

Europäischen Kommission und des ESRB kann die FMA diesen Stellungnahmen Folge leisten oder die Angelegenheit

gemäß Art. 19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 der EBA vorlegen und diese um Unterstützung ersuchen. Die FMA

hat diesfalls die Festsetzung der Kapitalpu eranforderung für den Systemrisikopu er oder die Systemrisikopu er für

diese Risikopositionen auszusetzen, bis die EBA einen Beschluss gefasst hat.

(10) Führt die Festsetzung oder Neufestsetzung einer Kapitalpu eranforderung für den oder die Systemrisikopu er für

eine der Risikopositionen oder für eine Teilgruppe von Risikopositionen gemäß Z 2 der Anlage zu § 23e zu einer

kombinierten Kapitalpu eranforderung für den Systemrisikopu er über 5 vH, hat die FMA vor Festsetzung der

Kapitalpufferanforderung die Zustimmung der Europäischen Kommission einzuholen.

(11) Hat die FMA eine oder mehrere Kapitalpu eranforderungen für den Systemrisikopu er festgesetzt oder neu

festgesetzt, so hat sie dies unter Angabe zumindest folgender Informationen durch Verö entlichung auf ihrer Website

bekannt zu machen:

1. Die Kapitalpufferanforderung für den oder die Systemrisikopuffer;

2. die Kreditinstitute und Kreditinstitutsgruppen, für die die Kapitalpufferanforderung für den Systemrisikopuffer gilt;

3. die Risikopositionen, für die die Kapitalpufferanforderung für den oder die Systemrisikopuffer gilt;

4. eine Begründung der Festsetzung oder Neufestsetzung einer Kapitalpu eranforderung für den oder die

Systemrisikopuffer;

5. der Zeitpunkt, ab dem die Kreditinstitute oder Kreditinstitutsgruppen die festgesetzten oder angehobenen

Kapitalpufferanforderungen für den Systemrisikopuffer anzuwenden haben, und

6. die Namen der Staaten, wenn die in diesen Staaten belegenen Risikopositionen in die Kapitalpu eranforderung

für den Systemrisikopuffer einfließen.

Wenn die Verö entlichung der Angaben gemäß Z 4 die Stabilität des Finanzsystems in einem oder mehreren

Mitgliedstaaten gefährden könnte, dürfen die Informationen der Z 4 nicht veröffentlicht werden.

(12) Erfüllt ein Kreditinstitut oder eine Kreditinstitutsgruppe die Kapitalpu eranforderung für den Systemrisikopu er

gemäß Abs. 1 nicht vollständig, so sind die Ausschüttungsbeschränkungen gemäß § 24 anzuwenden. Erhöht sich durch

die Anwendung der Ausschüttungsbeschränkungen das harte Kernkapital eines Kreditinstituts oder einer

Kreditinstitutsgruppe im Hinblick auf das einschlägige systemische Risiko nicht in zufriedenstellendem Maße, kann die

FMA Maßnahmen gemäß § 70 Abs. 4 und 4a, § 70b bis § 70d ergreifen.

(13) Tri t die FMA die Entscheidung, auf Grundlage der in anderen Mitgliedstaaten belegenen Risikopositionen eine

Kapitalpu eranforderung für den Systemrisikopu er festzusetzen, so ist dieser für alle in der Union belegenen

Risikopositionen gleichermaßen festzusetzen, es sei denn, der Pu er wird festgesetzt, um die von einem anderen

Mitgliedstaat festgelegte Kapitalpufferanforderung für den Systemrisikopuffer gemäß § 23f anzuerkennen.

(14) Die FMA kann den ESRB auf Basis des Art. 134 Abs. 5 der Richtlinie 2013/36/EU ersuchen, eine Empfehlung im

Sinne des Art. 16 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 an einen oder mehrere Mitgliedstaaten zu richten, eine von der

FMA gemäß Abs. 1 festgesetzte Kapitalpufferanforderung anzuerkennen.

In Kraft seit 11.12.2021 bis 31.12.9999
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